
Förderung 

ÖPUL 2000
Flächenprämien auf Almen 

von Dipl.-lng. Barbara Kircher 

Die Alpungs- und Behirtungsprämie sind ein we- 
sentlicher Teil der Förderung in der Berglandwirt- 
schaft. Im Rahmen des Mehrfachantrages 2001 
konnten die Maßnahmen des ÖPUL 2000 bean- 
tragt werden. Im folgenden Beitrag von Dipl.-lng. 
Barbara Kircher sind die Fördervoraussetzungen 
und die Höhe der Förderungen aus den Richtlini- 
en zusammengefasst und beispielhaft an einem 
konkreten Fall erläutert. 

Alpungsprämie 
Förderungsvoraus- 
setzungen: 

Erhaltung der Almflächen 
(Durchführung von Weide- 
pflegemaßnahmen) 

6 Berücksichtigung der natür- 
lichen Futtergrundlage der 
Alm für die Anzahl der ge- 
alpten Tiere (keine Überbe- 
stoßung) 

+ Verzicht auf den Einsatz von 
Düngemittel, mit Ausnahme 
jener, die nach der EU-Ver- 
Ordnung 2092191 (das ist die 
Verordnung für Ökologi- 
schen Landbau, in der Folge 
als BIO-Verordnung be- 
zeichnet) erlaubt sind. 

Die erlaubten Düngemittel- 
gruppen sind im Anhang I1 der 
BIO-Verordnung angeführt. 

Eine vollständige Auflis- 
tung der erlaubten B10-Dünge- 
mittel ist in der ,@PUL-Dün- 
gemittel - Behelfsliste" vom 
Bundesamt und Forschungs- 
Zentrum für Landwirtschaft 
wie auch in den Betriebsmittel- 
katalogen von Bio-Kontrollfir- 
men (z.B. Austria Bio Garan- 
tie) mit Handelsbezeichnungen 
zu finden. Letztere sind für 
Alm-Biobetriebe bindend. 

Als erlaubte Düngemittel 
gelten beispielhaft: Stallmist, 

Jauche, flüssige tierische Ex- 
kremente (Jauche, Gülle, die 
auf der Alm anfallt, Kompost, 
Kohlensaurer Kalk, Patentkali, 
Hyperkorn, Hyperphosphat, 
Biosol (Die Anwendung von 
Biosol ist für Mitglieder des 
ERNTE-Verbandes verboten !) 
+Das  Ausbringen von Gülle, 

die nicht auf der Alm anfallt 
(= almfremde Gülle) ist ver- 
boten 

+ Es dürfen nur jene Pflanzen- 
Schutzmittel angewendet 
werden, die nach der EU- 
Verordnung 2092191 zuge- 
lassen sind 

+Das Ausbringen von Klär- 
schlamm und Klärschlamm- 
kompost ist auf Almflächen 
verboten 

+ E s  müssen mindestens 3 
GVE aufgetrieben werden 

+Alle Tiere müssen minde- 
stens 60 Tage gealpt werden 

6 Erschwerniszuschlag: Eine 
Alm gilt als erschlossen, 
wenn sie mit einem Allrad- 
traktor und Viehanhänger er- 
reichbar ist. Ist eine Alm nur 
mit Spezialfahrzeugen oder 
zu Fuß erreichbar, werden 
zur Alpungs- und Behir- 
tungsprämie Zuschläge im 
Ausmaß von 20% bzw. 
30 % gewährt. Der Er- 
schließungsgrad wird für 

Beispiel für einen 
konkreten Förderungsfall 

Almfutterfläche: 30 ha 
gealpte GVE: 65 GVE 

Davon: 14 Milchkühe 
51 andere Rinder (über 2 Jahre) 

Daraus errechnet sich: 
- Viehbesatz (GVE je ha) = 2,16 GVE/ha (65 : 30 = 2,16) 
- Förderobergrenze = 30 ha (bzw. GVE) 

1. Alriunusprämie 
Höhe der Prämie je ha Futterfläche 
Milchkuh 
Andere Rinder ATS 700,-- je ha 
Pferde ATS 1.000,-- je ha 
Schafe, Ziegen ATS 700,-- je ha 
Berechnung der Prämie 
Der Viehbesatz liegt in diesem Beispiel mit 2,16 
GVElha unter 2,23 GVE/ha. Die Alpungsprämie kann 
daher im max. Ausmaß, d.h. für 30 ha Almfutterfläche, 
gewährt werden und errechnet sich wie folgt: 

Andere Rinder über 2 Jahre 

ATS 2.200,-- je ha (Alpung und Behirtung) 

Milchkühe? 14 x 2.200 = ATS 30.800,- 

(max. förderfähig): 16 x 700 = ATS 11.200.-- 
Summe Alpungsprämie ATS 42.000,- 

2. Behirtungsprämie: (ATS 300,- je GVE) 
Im Falle einer Behirtung können noch 16 Rinder über 
2 Jahre (max. 30 GVE abzüglich 14 Milchkühe) für die 
Behirtungsprämie beantragt werden: 
Rinder über 2 Jahre 16 x 300 = ATS 4.800,- 
') Die Prämie für Milchkühe (ATS 2.200je ha) inkludieri die 

Alpungs- und Behiriungsprämie. Bei der Berechnung der 
Behirtungsprämie für ,,andere Rinder", Pferde, Schafe und 
Ziegen müssen die Milchkühe aliquot berücksichtigt werden. 

jede Alm von den Ämtern 
der Landesregierungen erho- 
ben. 

+Der  Viehbesatz darf 0,67 
RGVE je  ha Futterfläche, 
umgerechnet auf das ganze 
Jahr, nicht überschreiten. 

Die ,,Umrechnung auf das 
ganze Jahr" erfolgt nach fol- 
gender Formel: 

Gealpte GVE x 0,3 I ha Futtertläche 
Rechnerisch ergibt dies ei- 

nen maximal möglichen Vieh- * 
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besatz von 2,23 GVE j e  ha 
Almfutterfläche. 

Das bedeutet zugleich, dass 
j e  gealpter GVE mindestens 
0,45 ha Almfutterfläche vor- 
handen sein muss' (1 : 2,23 = 
0,45)! 

Zu beachten ist, dass bei der 
Maßnahme „Alpung und Behir- 
tung" zwischen maximaler 
Viehbesatzdichte und Förde- 
robergrenze unterschieden wird: 

Max. Viehbesatz: 
2,23 GVE j e  ha Almfutter- 
fläche 

Wird der max. Viehbesatz 
überschritten, kann keine Al- 
pungsprämie beantragt bzw. 
gewährt werden. 
Förderobergrenze: 
1 ,O GVE je  ha Almfutterfläche 

Je ha Almfutterfläche wird 
max. 1 GVE gefördert. Richti- 
gerweise ist die Alpungsprä- 
mie eine Flächenprämie und 
keine „GVE-Prämie". 

Behirtungsprämie 
Für Milchkühe wird die Al- 

pungs- und Behirtungsprämie in 
einer Prämie gewährt und be- 
trägt ATS 2.200,-- je  ha bzw. je 
Milchkuh. Für „andere Tiere" 
beträgt die Behirtungsprämie 
ATS 300,-- je  GVE. Es können 
je  Hirte max. 70 GVE berück- 
sichtigt werden. Werden zu- 
gleich Milchkühe und andere 
Tiere behirtet, so werden die 
Milchkühe bei der Behirtungs- 
Prämie anteilsmäßig abgezogen. 

Neu: In manchen Bundes- 
ländern können im Rahmen 
des ÖPUL 2000 erstmals auch 
Schafe in die Behirtungsprä- 
mie einbezogen werden, sofern 
die dafür allgemein erforderli- 
chen Voraussetzungen für eine 
Behirtungsprämie gegeben 
sind: 
+ überwiegende und regel- 

mäßige Anwesenheit des 
Hirten auf der Alm + entsprechende Unterkunfts- 
möglichkeit für den Hirten 

+ Versorgung des Weideviehs 
durch den Hirten sowie + Durchführung von Weide- 
Wechsel und Weidepflege 

+Ein Hirte kann nur für eine 
Alm beantragt werden. 

AI m f u tte rf I äc he n 
Die Almfutterfläche gilt be- 

kannterweise nicht nur als 
Grundlage für die Alpungsprä- 
mie, sondern auch als Basis für 
die Ausgleichszulage, Tierprä- 
mien sowie Extensivierungsprä- 
mien. Eine falsche Flächenan- 
gabe hat viele negative Folgen. 

Die entsprechenden Sank- 
tionen treffen nicht nur die 
Almbewirtschafter selbst, son- 
dern auch die auftreibenden 
Betriebe. 

Wie erfolgt die Anrech- 
nung der anteiligen Almfutter- 
fläche? 

a) Alm mit einem auftrei- 
benden Betrieb: Die gesamte 
Almfutterfläche wird dem auf- 
treibenden Betrieb angerech- 
net 

b) Alm mit mehreren Auf- 
treibern: Den auftreibenden 
Betrieben wird die Futter- 
fläche anteilsmäßig angerech- 
net. 

Beispiel: 
Gesamtfläche der Alm: 150 ha 
davon Futterfläche: 120 ha 
Gesamtauftrieb: 80 GVE 
davon treibt Betrieb A 26 
GVE und Betrieb B 54 GVE 
auf. 

Die anteilige Futterfläche 
j e  GVE errechnet sich mit 1 3  
ha (120 : 80 = 1,5) 

Anteilige Futterfläche für 
Betrieb A: 
1,5 ha x 26 GVE = 39 ha 

Betrieb B: 
13 ha x 54 GVE = 81 ha 

Anteilige Futterfläche für 

W 
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